
503der Beilagen zuden stenographischenProtokollen des Nationalrates (V. G.g.). 

, Regierungsvorlage .. 

Bundesgesetz vom 00, Dezember 1947, I Hinzugefügt wird ein·eneue Z. ·10 mit folgen-
betreffend die Änderung einiger Verkehr- I dem Wortlaut: 
steuergesetze (Verkehrsteuernovelle 1947). ,,10. \f,ür Feuerv.e:rsicherungen durch bäu·er-

Der .Nationalnat ·hat beschlossen: 

. Artikel I. 

Versicherun,gsteuer. 

Das Ven;icherungsteuergesetz vom 9. Ju'li 1937, 
Deutsches R. G. BI. [ IS. 793,in d·er :Fa6sung der 
Verordnung zur A1lid'eru~g des Versicherung
steu·ergesetze6 vom 31. August 1944, Deutsches 
R. G. BI. ,J S. 20B, wird ,abgeändert wie folgt: 

,a) In § 2, Albs. {1), entfällt Z. 2 und die iBe
zeichnung Z. 1. 

b) In § 3, Abs. (1), zweiter Satz, .sind nach d~n 
W ort·en "gehört nicht" die' Worte: "die feuer
schutzsteuer, die der' Versich·er,er .dem V'er-
6icherungsnehmer gesondlertin Rechnung stdlt, 
ferner nicht dasjenige," einzufügen. 

Dem Abs. (2) wird folgen'der Satz hinzugefügt: 
",AIl~ Gew.i.nnant,eiI gilt· auch :di,e Rückvelr

gütun'g eines T'eiles der ,Prämie für' schadenfreien 
Verlauf I(Bonus)." 

c) In ,§ 4: dem die Bez.eichnung Abs. (1) ihei
g.efügt wird, tritt ·in Z. 2, ·lit.a, ',an Stelle der 
Wertziffelr ,,500 Reichsmarik" di'e W-ertziffer 
,,1000 SchiHing" und in lit. Ib lall SteHe der Wert
ziffer ,,60 Reichsmar\k" :di.e Wertz'iff·er ,,180SchiI
ling". 

Z. 5 hat zu ·I,auten: 
,,5. für eine Versicherung, die bei Ver

em1g'ung,en öffentlich-Irechtlicher iMI1pe11Scha:ften 
g,eno;mmen wird, um iAufwendungen . dieser 
Kiörperschaften ifü'r Ruhegehalt und Hinter
blielbenenverlSorgun,g ihrer' iMitg1i:eder auszu~ 
g~eichen." 

Die bi~herigen '2. oS ibis 8 erhalten die Be
z.eichnung 6, 7, 8 und 9. 

In ,cl.er neuen Z. 7 tritt lan die Stelle Ider 
W·ertziffer ,,4 Reichsmark" ·die Wertziffer 
,,15 Schilling". 

In .der neuen Z. 8 tritt ,an St,e1J.e der We:rt-
ziffer ,,3000 ·Roeichsmark" ,die W ertlziffer 
,,15.000 Schilling". 

lich.e IBmndschadenversicherungsvereine, die vor
wiegend die Gewährung VOn Sachleistungen 
(Hand- und Spanndi'enste) zum Geg.enst,and 
haben." . 

Folg.ende Aibs. :(2) ·und p) werden neu ein
gefügt: 

,,(2) Von. der ,Beoteuerung :ausgenommen· ist 
ferner die Zahlung d<es Versicher~ngsentgeltes 
unmittelbar :an einen, la'USländischen Versicherer 
durchein·e in Ost~rreich Ibeglau\bigtediploma
ti6che oder konsulari6che Vertretung oder durch' 
die :Mitglieder .oder das~onstige Pe.nson,aI dieser 
Vertretung, sofem idiese Personen Angdhörige 
des Entoendesoa.at·es sin:d und entlw.ed·er :der in
ländischen Gerichtsharkeit llicht unterliegen oder 
als lBerulfsibeamte außerhallb ihr·es Amtes in Öster
reich !keine Erwerhstätig.keit ausühen. Die 
Steuer wird jedoch erholben, wenn da!> Ver
sicherung;;entgdt ,an ·einen inländischen !Bevoll
mächtigten des ,ausländischen Versicherers ge-
zahlt wir.cl. ' . 

(:1) Die in Abs. 1(1), Z. 3 und 4,' angeführten' 
Ausnahmen von . .der Besteuerung Mevbenin 
gleichem Umfang ,auch fiür VerISicherungen rwink
sam, deren Einrichtungen durch Iküniftige Sozia:I
versicherungsge;;etz.e gereg.elt weriden, die ,an 
Stelle der Idort ,angeführten Vorschrilften 
treten." 

dJ) In ,§ 5 :hat Abs. 1(4) 'zu I,auten: 
,,(4) In iFäHen, ,in denen die Feststellung der 

U nte:rJa,gen für die Steue!1festsetzung un1verhält
ni~mäßig schwietiig sein würde, kann die !Be
rechnung und Ent'richtung der Steuer 1m 
P,auschv·erhhren zugelassen werden." 

_ e) In § 6, Albs. (1), Z. 1, entiflallen die Worte 
"und bei einem 'KJa;pioatans:amml~ng5.vertr,ag" .. 

Neu eing.e'fügt werden f.o1&ende Ahs.; (3) 
und (4): ' 

,,(3) 1)i'e lunmitt·eVbare oder mitte~bar~ Z,alh
lungdes Versicherul1'gsentgeltes ,an ein,en aus
ländischen Versich.erer, ,der :zum Geschäftsibetrielb " 
1m Inland nicht zuge1ass·en ist, unterliegt mit 
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Ausnahme der in§ 4, Abs. {2), Ibe,zeichn,eten 
Fälle - der IBesteuerung -nach den zehn'fachen 

,Steuersätz,en der Albs . .(1) und (2). Die in § 4, 
Abs. 1(1), unt'er Z. 1, 2 und 8 ,angeführten Aus
n,ahmen von .der ,Besteu·erung gelten in diesem. 
F.alle nicht. 

(4) Für Versicherungszweige; die von 'befugten 
inländischen Versicherern nicht betrieben und 
durch Kundmachung des IBundesminist,eriums für 
Finanzen ibelmnntgemacht wef1den, können die 
in Abs . .(3) v,ongesehenen St.euersät'ze bis lauf das 
in den A'bs. (1) und 1(2) ,angegeben.e: Ausmaß 

.herabgesetzt werden. ,Außer diesen "FäUen k,ann 
das Bundesministerium !für :Finanzen im Ein
vernehmen mit den iBundesministerien für 
Handel und WiedlemulRbau und lfür Vermögens
sicherung und Wirtschaft~planung nur aus <111-
gememen Ihandels- oder wirt6cha1ftspolicischen 
Gflünden Ausna·hmen von den ,Bestimmungen 
des Abs. r(3) zulassen." _ 

f) Die bisherigen ,§§ 8 bi5 12 erhalten die Be
z.eichnung.en §§ 7, 8, 9, 10 und 11. 

g) Im neuen § 9 tritt in Ahs. {3) ,an Stelle der 
Wertziffer ,,600 Reichsmaflk" die Wertziff,er 
,,1200 SchilEng" ~ 

h) Der neu,e§ 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. Ge ib 'Ü h ren p fl i c'h t cl: e r Ve r
sich e run g s ur ku n cl e n. 

Versicherungscheine, die von inländischen 
oder von den zum Geschäftsbetrieb im Inland 
zugdassenen . ,ausländischen Versicherern ,au!S
ge;;tellt weriden, ,unt,erliegen nicht der in § 14, 
T. P. 12, ·de;; Ge:bü~r,engesetzes 1946, ~. G. iBl. 
Nr. 184, ifestgesetzten Gebülhr." 

i) Hinz'llg,efügt wird e'in neuer § 12 mit fol
gendem Worthut: 

,,§ 12. V 011 zug. 

Mit der VO'J.lzi,ehung dieses Gesetze;; ist das 
. Bundesministerium für Finanzen, im FaHe des 

§ 6, Aibs. (4), im ;Einvernehmen mit den dort 
angeführten Bundesminist,erien· ibetraut." 

Artikel 11. 

Fe u e r s c hut z s t eu er. 

Das ,Feuerschutzsteu.ergclSetz vom 1. Februar 
1939, Deutsches R. G. BI. I S. 113, wird ,ab
geändert wie folgt: 

,a) In § 1 wird folgend.erneuer Albs. i(3) ein
gefügt: 

;,(3) Der Steu·er unterliegt nicht die Entgegen
nahme von' Versicherungsentgelten aus Feue,r
versicherungen hei bäuerlichen Brandschade.nv.er
siche.rungsvereinen, ,die vorwiegend idie Ge
währun:g von ISach~ei~tung.en (Hand- und Spann
dimste) zum Gegenstand hahen." 

b) In § 2, A:bs. (I'), erster Satz, wird nach den 
Worten ,,:zu Ibewirlcen ist" eingdügt: "mit Aus-

rmhmeder ·:vom Versicherungönehmer gesondert 
angeforderten :Feuerschutzst,eu,er selbst". 

Dem Abs. (2) whrd ifolg,ender .S,atzhinz'u-
gdügt: ' 

"AI-s Gewinnanteil gilt ,auch ,die Rückver
gütung eines Teiles der Prämie if'Ür schade.nf.reien 
Verlauf (~Bonus)." 

c) Tri § 3 ent/fäHt der Aibs. {3). ,Der lAibs. (4) 
erhält die lBez,eichnung ,,1(3)". 

d) § 4 'hat zu u'a'uten: 

,,§ 4. S t e u e r s atz. 

Die St,euer bet>rägt 8 v. H. des -Gesamt
betr:ages des Versicherungsentgeltes." 

e) In § 5 lautet Alb.s. ·(3): 

,,(3) Der Steuerschuldner ist herecl:ltigt, die 
Steuer ibis zur Hö'he von 4 v. H. des Ver
sicherungsent,geltes neben ,dem Versicherung,s
entgdt vom Versicherungsnehmer gesondert an
zufordern. Nimmt er' Rückversicherung, ist er 
berechtigt, '~a5 an den R:ü~vensicherer zu ent
richt,end·e Entgelt um jenen entsprechenden. 
Hunderts,atz der Steuer zu kürzen, den er vom 
Versicherungs:ne'hmer nicht gesondert langef.or
dert hat. Dies gilt ,auch für den lRJückv,ersicherer, 
der seinerseits Rückversiche,rung nimmt." 

if) § 10 hat zu lauten: 

,,§ 10. Vollzug. 

,Mit der V oIlziehung dieses Gesetzes 1St das 
Bundesministerium ,für Finanzen betr"tut." 

Artikel m. 
E; r.a f t f ,a h r z e u g s te ue r. 

§ 1. 

Das K,r,aftf.ahrzeugsteuergesetz vom 23. März 
1935, Deutsches R. G. iBl. I S. 407, wird wIe 
folgt geändert~ 

a)§ 2 ent~aIlt. 

b)§ 3 hat zu lauten: 

,,§ 3., A u sn ahm e n von de r Be s t ,e u e
ru ng. 

(1) Von der Steuer befreit sind: 

1. Kraftf,ahriZeuge, 6oilan.ge !Sie für den Bund 
oder eine andere Gebi,etskiörperschaft zugdas~en 
sind und nicht in ,erwel'bswirts,chalftlichen Be
trieben ,dieser Gebietskörperschaften v,erwendet 
werden; 

2. Personenkr,aftw,agen, lSoJ.ange sie ,ausschließ
lich zur gewerb~mäßigenBeförder.ung von Per
sonen verwendet und ,auB öff,entlichen Weg·en 
oder Plätzen für den :öffentlichen V·erkehr bereit 
gehalten we'rden .("Platzkflaftw,agen", ,auch 
" Kmftdroschke.n") ; 

. 3. Krafd,ahrz.eu'ge jener Personen, ,denen eine 
Steuerhefreiung auf Grund· von St,aatsverträgen, 
Gegenseitigkeitserklärungen oder lS:onst nach 
d~n Gr~mdsätzen des zwisch,enst,aatlichen Steuer
rechtes zukommt; 
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4. Kraftfahrzeuge der ;f,euerwehren und Kraft
fahrzeuge, di,e Hi.r Zwecke der Krank>enib~förde
rung 'Ode'! des Rettungswesens ohne' IErwerbs
ahsicht verwendet werden, einschheßEch der 
K,ranikmfahrstlÜhle mit. maschi~dlem Antrieb; 

5. Kr.~hf,ahrzeuge, s'Ülange sie lausschließlich 
z'ur "Bef:örderung (Forubewegung) von Geräten 
von uhd zur Arbeitsstätte und zum Antri,eb d~eser 
Geräte v,erwendlet werden, sowie sdbstfahrende 
Ar:hei,rs~aschinen; . 

6. Zugmaschinen dhne Güterlader,aum, sokmg,e 
si,e auss,chließli,ch i:n landwirt6chaJtlichen Hetri,e:ben 

. verwendet werden;' 

7. Krattifahr'zeuge,IsüIa;nge d;amit nach den 
verk:ehrsrechtlichen Vorschriften arusschließlich 
Fahrten mit Probefahrt- .oder überstdlungslkenn
zeichen (weiße Schrift auf hlaiwenl Grunde) ge
mäß §§ 42 und' 43 der Krafdahrverordnung 
1947, iBo G. BI. Nf. 83, aiusgeführt werden; 

8. im in1.ändischen Zulassung5verfahren zuge
lassene ,Personenknafträ'der, der·en Hwbraum 
125 cm3 nicht übersteigt; 

9. im ,ausländischen Zulassungsvet1f,ahren zu-. 
gelassene und nicht der ,entgeltlichen iBef:örde-, 
rung von Personen dienende Personenkr:afcf,ahr
zeuge, wenn ihr AUlfenthalt im Inland während 
,eines Kalende,rja~hres den zeitraum von drei Mo
naten nicht, Ülbersteigt und Gegenseitigkeit 
gewä!hrt wird. ,Mehrere Autf.entha:lt,e innerhalb, 
eines Kalenderj,ahrie5. sind zusamm:enzurechnen. 

. (2) Kriegsbeschädigte, Zivi'lbeschädigte und 
Qpfer im K,ampfe 'um ein freies demokratisches 
Osterreich (§ 4 des Opferfürwrgegesetzes, 
B. G. BI. Nr. 183/1947), die infolg.e ~hrer erlit-

. tenen körperlichen 'Beschädigung .ein Knaftfla:br
zeug zu ihrer persönlichen Fortlbewegung hal
t·en müssen, Ikönnen über Vorsch:l,ag der zustän
dig.en ,iBezirksverw,altungsbehlörde (Krieg~be
schädigte über Vorschlag des zu.ständigen Land·es-

. inv,ali.denamtes) von der 'Steuer befreit werden." 

c) §11 hat zu lauten: 

,,§ 11. S te u e r 6 ,a t z. 

(1) Die Jalhressteuer beträgt für: 

L' KmftJahrzcuge mit An
trieb ,durch Verbrennungs
maschine,' wenn das Gas z,um 
Antrieb mittels eingebauten 
Gase,rzeugers 'aus ,festen Brenn-. 
stoffen hergestellt wif1d, und 
Kmftifahrzeuge, die mit Spei
cherg,as, elektrisch ,oder mit 
Dampf langetrieben werden, 

vün '<:lern Eigengewicht Ibi.s 
~u 2400 Kilogr.amm ....... . 

je 200kg je 10l) Kubik· 
Eigen· zentImeter 
geweht Hubraum 

od( r iinen oder einen 
Teil davon Teil davon 

Schilling 

15 

von dem Eigengewicht üher 

3-

je 200kg je 100 Kubik 
Eiegn- zentimeter 
gewicht Hubntum 

oder einen oder einen 
Teil davon Teil davon-

Schilling 

2400 Kiloglr,amm ....... '. . . . . 5 

Ir. Kr,a:fofahrzeuge mit An-
trieb .durch flüsIJige Brenn
stoffe: 

1. Zwei- und Dre·ir,adlkr.a:ft-
fahr.zeuge .... ,.............. 10 

2. PersonenknalftWiagen, ,aus-
genommen Kraftomnibusse ... 15 

3. Kraftomnibuss·e und Last-
kmftwagen: 

von dem Eigengewicht bis 
zu 2400 Kilügmmm ........ 30' 

von dem Eigengewicht' üiber 
2400 Ki10gnamm .:.......... 10 

4. Zugmaschinen ohne Güter
laderaum: 

v'Ün dem Eigengewicht bis 
zu 2400 !Kilog.mmm ......... 20 

von dem Eigengewicht üiber 
2400 Kilogmmm ............ 10 

5. Kralftif.ahrzeuge, ,die unter 
Z. 1 his 4 nicht heson.der.s 
ang-efü1hrt sind, unterliegendem 
Steuer6!atz fur Zugmaschinen 
ohne Güt·erlademum . , 

(2) Bei Lastikmftw1agen mit einem Eigep.gewicht 
von mehr als 2400 Kilognamm, die durch flüs
sige iB,rennstoffeangetrieben werd,en und .deren 
Eigengewicht mehr :als Mnf Viertel ,der Nutzl,ast 
elffeicht, ermäßigt sich di·e Steuer nach Abö. (1) 
,auf jenenBetnag,·der sich ergibt, wenn die Nutz
last ,als 'Eigengewicht angesehen wird. 

(;,) Wi,rd für zwei Kraftwagen d·e.ssel:benBe
sitzcrö, von denen jeweil~, immer nur einer 
heruützt wir'd,' gemäß § 38, Abs. (2), Kraftflahr
verordnung 1947 ein einziges Kennzeichen zuge
wie.sen und nur ein Zu1assungsscheinausge
fertigt, ist tier ·auf jenes Knaftlf,ahr,zeug nach den 
Abs.(i1) und (2) entfallende Steuersatz anzu
wenden, der ·die 'höhere J:ahressteuer ergi!bt. 

(4) Zur Steuer n,ach den Abs. (1) bi.s (3) wird 
his zum Alhl,aUlf ·des Kalenderjl~hres 1950 ein Auf
bauzusch.lag von 5 V. H. erhüben." 

d) ,§ 13 'hat zu Iauten: 

,,§ 13. E n tri c h tun g der S te u e Lr. 

(1) Die Sttluer ist unJbesmadet' der Vorschrift 
des A'hs. {3) jeweils im vor,aus für die Dauer 
eines}ahres >zu entrichten. 

(2) Die Steuer kanll in Ausnahmdällen in T eil
zaihlungen entrichtet werden. In diesen 'FäHen 
wird ,an Stelle der Stun'dungszinsen ein Aufgeld 
erhoben. Dieses beträgt: 

I ' 

503 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 13

www.parlament.gv.at



4-

,1. Ibe.i hatbjährlichen Tei1z.ahlungen 3 v: H., ~Aibs. (4) entfällt. Albs. (5)bd"ommt di,e Be-
2. bei vierteljährlichen Teilz,ahlungen 6 v. H., zeichnung ,,(4)" und hat zu Lauten: 
3. bei monatlichen Tei1ZJaihiungen 8 v. H. ,,(4) Hat ,derjenig.e, für den ein IKraJftfahrzeug 

f 'zuCTbdass~n worden ist, den ZU1;1s'sun"b,sschein und <Die einzelne Teilzahlung ohne Aufgeld dar 
h . die Kennzeichent,aifeln bei der Zulassungs1behörde ein ZwöHtelder Jahres'steuer nicht untersc rel-

d ß . d 5 Sch'll' b gemäß § 48, Albs. (2), Kraftlfahrverordnimg 1947 t,en un mu ml11 estens I l11g etragen. '" .... Z 
. ..... . hl'11terlegt, dann. dlurfen Ihm diese von der u-

0) <DIe Steuerka·nn fur 1Itl auslandlsch,en Z~- 'lassungsbelhörde nur gegen VorweiöUng einer 
[,assungsv'edahren zugelassene Kraiftlf,ahrzeuge, die I neuen Steuerkarte oder einer neuen Bescheini
sic~ vonüb:rg,e'hend im Inland aufhalten, Nge- gung ü'ber die Steue1rbefreiung w,ieder ,au.sgdolgt 
wels,e, entncht,et werden. Der Tagessteuersatz cl" ' , weren. 
beträgt für: 

1. Zwei- und Dreiradkr:afnLlJhrzeuge 50 Gro-
schen; 

2.Per:sonenikr.aftw:lg,en 1 SchiHing, 
3. alle übrigen Kra;ftf.ahrizeug.e 2 Schilling." 

e) In I§ 14, Abs. 1(2), zweiter Satz, ,wird nach den 
Worten: "eines Jahres" ein,geJflÜgt: "bei Gewälh
rung von TedZiahlung,en nach § 13, Albs. (2), für 

Nach § 18 ist ein § 19 mit folgendem Wort
laut einzufügen: 

,,§ 19.Vo 11 zug. 

IMit der VoHziehung dieses Ges,etzes ist das 
Bundesministerium für Finanzen im Einver
nehmen mit ,den Bundesministerien für Handel 
und Wi,eder,au'Bhau und für Verikeh,r betraut.~' 

die Dauer". 

Der dritte Satz entfällt. A f h b d § 2. 
u ge oen wen en: 

f) Na~h § .~4 ist ein § 14 a nachstehmden In-I 1 .. di,e Ve:ordnung Ülber, die Befreiung von 
haltes el11zuifugen: Anbeltsmasch1l1en vom 21.' Dezember 1936, 

,,§ 14 a. P,au sc h,a I ier u n g. Deutsches R. G. BI. I S. 1140, 

In den !Fällen, in&nendie Feststellung der 2. I§ 17 der Steuervereinf,achungsverordnung 
Unter),agen für die Steue~festsenzung mit unver- vom 14. Sepr.ember 1944, Deutsches R. G. BI. I 
hältnismäßigen Schwie1rig,keiten verbunden sei.n S. 202, 
würd,e, k,ann die Berechnung und Entrichtung 3. die Ver:ordnung vom 17. Mai ,1938, Deut-
der Steuer, im Pausch'venfaihren zugel,asseh wer- sches R. G. Bi. I S. 528. 

-- den." 

g) § 1? hat zu lauten: Artikel IV. 

,,§ 15. Bescheinigung lü,ber Steuer- Beförder'ungsteuei 
. Ibefreiung. § 1. 

Zum Nachweis, daß ein ibestimmtes K'raftf,ahr-
Das ,Beiförde1l'Ungst,euergeset'z v'Üm 29. Juni zeug gemäß § 3 von der Steuer befreit ist, ,erteilt 

d 1926, :Deut6ches R.,G. BI. [ IS. 357, inder iFas-as Finanzamt eine B,escheinigung über die 
S b f sung ,des Gesetzes vom 2. Juli 1936, 'Deutsches teuer, 'e reiung. Tritt eine Änderung in der Per-
son .des K,raft:fa.hrzeughalters oder in der Ver- R. G. BI. I S. 531, w~rd abgeändert wie folgt: 
wendung oder Beschaffenheit de6 Kr,afdia:hrzeuge,s :a) Im§ 1,' Ahs; (1), w'ird der Ausdruck 
ein, ver1i~rt die B,escheinigung ihre Gültigkeit." "Schierienbahnen~' ersetzt durch die Wone 

"Schienen- und Seilbahnen". h) In § 18 hat denAbs. (2) zu lauten: 
,,0(2) ,Ist das, Kr,aftf,ahrzeuig bei Ablauf ,des Ver- In Albs. (2), Z. 3, wird nach' d~m Worte "ist" 

. b eingefügt: ,.(Güter,fernverkehr)". 
steuerunglSzeltlmu~es weder ,a gemeldet noch 
weiter versteuert worden, SO hat die Zulassung.s-- In Z. 4 dies,es Absatzes 'wird nach dem Worte 
hehordeauif Antnag des Finanzamtes den Zu- "Kr,a:ftf,ahnzeuge" eingeifiÜgt: ,,{Werklfernver
la.ssungsschein und die Kennz,eichemafeln einzu- kehr)". 
ziehen [Zw1angsaJbmeldurig, § 6, Ahs. (1), Z. 2] b) In § 3, Abs. (1), Z. '8, sind nach den Wort.en 
und die erfolgte Einziehung dem Finanzamt mit- "im Eisenlba'hnverkehr" die Wbrre ,;und im 
zuteiten." Güter- und Werkf,ernverkehr" einzufüg,en. 

AbIS. (3) hat zu lauten: A'bs. (2) entfällt, der bisherige Abs. '(3) erhält 
,,(3) Inden FäHen der Steu-embmeldung [§ 6, die BeLeichnung"i(2)','. 

Albs. (1); Z. 1]und ,der R:ücknalhme der Zul,assung c) ,§ ,4 enufällt. 
[§ 35, Albs. (2), ~r.aiftlfahrverordnung 1947] hat 
die Zulassu11'gsbelhörde dem Steuer6chuldner auf d) In' § 5, hbs. (1) sind die Worte "im nkht
Verlang,en ,eine Bestätigung d,arü!Jer auszu5tellen, ,öffentlichen Ve,rköhr nach § 7" zu ersetzen durch 
an welchem T,ag de,r Zulassungsschein und die die Worte "in den Fällen des § 7". 
Kennzeich,entafeln eingezogen, !beziehungswei.se I e) Im ,§ 6 erhalten die ~bs. (3) und (4) die 
zurückgestellt oder hinterlegt worden sind." Bezeichnung ,,(2)" und ,,1(3)". 
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f) § 7 hat Zu lauten: 

,,§ 7. 
Das Bundesministerium für Finanzen be-

5 

(2) D:,e GrenlZJwUsteHe ka·nn .die /hahenld·en 
F,ahrzeuge ,und Güter so 'Lange in 'Beschlag neh
men, Ibis' die Steuer ICntrichtet ist." 

stimmt im IEinvern·ehmen mit den fBundesmini- ,k) §,§ 15, 16, 17 und 18 entlfaHen. 
sterien ,für Inneres, ifür Handel und Wiederauf-
b· d f' V k h' d ch f '11 . V r.. 1) § 21 hat zu lauten: ,au un. ülr er e 'r . ur ·a welS~ er'lIU-
gungen, welcher Betr,ag j.eweils ,aIs Bef'örderungs- ,,§ 21. 
preis. der Berechnung de-r Steuer für Befö,rde- In den FäHen, in denen !die !Fc5tsrd.\ung der 
rungen von Güt·ern im nichtlÖffentlichen Verkehr Steuerlbetoräg.e mit tinv'erlhä1ltnismäßi,gen Schw:e
a~.l'f Schienenibahnen, im We·rkfernver'k.ehr und !';g'IDeit.en V'erlbunden s.ein 'würdle, k,an'ndie ~e
im - grenzüberschroeitenden Güterfernverkehr zu-, rechnung unld Entrichtun:g ,der> St'euer 1m 
grunde zu legen ist. tHiebei ist von jenem Böför-' Pauschverf.ahren oder 1m Ahfindungsweg.e zu
derungspreis ,aus.zuge'hen, der jewei.Js für die g-clas:s,en werden." 
gLeiche .Art der gewerbsmäßigen Berorderung von 
Personen oder Gütern gezahlt wird." 

g) .§ 8, Abs. (3), hat 'zu lauten: 

,,(:1) Im nichtöffentlichen Güterverkehr auf 
Schienenbahnen und im Wel1kJfemvel'kehr 1St 
Steuerschuldner der lBetrie:bsunternehmer." 

h) § 11 hat zu la~ten: 
,,§ 11. 

Die lBelförderungsteuer :beträgt, soweit nicht 
im § 12 etw,as ,an,deres bestimmt ist, 

m) § 22 Ihat zu la.ut·em: 
,,§ 22. 

, 

Mi t der V o Ezi·eh ung &eses Gesetzes ist d'as 
B;un'desmin:!s·terium Ifür IFinanzlen, inden FäHen 
c1cr §§ 7 und 12, Aibs. (2); im Einrvernehmen mit 
den 'don g.en:anri'ten Bundesminist,erien öc.tr:aut. 
Das Bunidelsministerium für Finanz·en ist msihe
sondiere ,ermächt:,gt, ,di·e Zl1'stiinldi;gkeit Ziur Ver
waltung I(Festsetzung un.d Ej.nbringung) der 
St·eue-r durch Ifal'1weise Veflßügungen zu regeln." 

1. bei der Personenibeföl'derung und im Ge-I') Die §'§ 23 und 24 -enthNen. 
päckvenkehr 1·2 v. H. des Beiförderungspreises; § 2. 

2. ihei Ider Güterlbelßöl1derU'nlg 7 v. H. des B,e- (J) Folg.erude :B.estimmlUnglCn weriden all'fg~-
fÖflderufilgspreises." , iholben: 

i)§ 12 hat Izu lauten,: 1. Die Artikel 3 und 4 des Gesetzes zur Knde-
,,§12. rung des ß.eförderungsteuerges·etzes vo~ 2. Juli 

1936, IDeutsches iR.. G. [81. I S. '531; 
(1) Die St.euerermäßi,gt sich: 

1. hei Ider :Be!flÖriderung von 'Personen und Ge
päck im Ortslinimvel1kehr mit Kmftfahn:eugen 
sowie im Vel1kiClhr mit Pl'at.7ikralftwagen (Kraift
.droschlken) auf 4 v. H. d:esiß.eJEärldemngspr.e:ses: 

2. Iheider Persbnen- uilid !Güterlhelfiörderung 
und im Gepäckver,keihr ,aulf :Prirvlathahnen, die 
nicht .atlif Rechnung der österreichischen Bundes
ba:hneh :betrieben wer.de,n, sowie lauf Sei'lbahnen 
bis zum AIb!.auf des Kalenderj,ahr.es 1950 auf 
4 v. H .. des IBCJförderungspreis.es. 

2. d'e V,eroridnung iilher di·e [ß.ef:önderunlg ;m 
Personenverik,elhr vom 26. Ükt.oher 1928, Deut-
sches E,. G. :B:l. I S. 384; . 

, 3. § 16 der StHlerver.ein!fachun,gslverondnuw~ 
vom 14. Stlpwmlher 1944, Deutsches R. G. Bl. I 
S.202. 

(2) Die 'Bdörderungst.euer im Möbe;:f·emver!k,elh r 
unkl :m W,erklf.ernverkeihr nach den ß.est:mimur:
gen des .§ 1, Albs. 102), Z. 3 und 4,des BeflÖrde
l'u·J1Igst.eueJ:1g·eslCtzcs v·om 29. Juli 1926, Deutsches 
R. G. BI. ,I S. 357, in der Fal'sung des Geslet:ze, 
zur AnldellUng .des .Be1flÖrderung.st·eiUlerg·es,et.zes 
vom 2. Juli 1936, !Deutsches R. G. SI. I S. 531, 
w;rld vom Inkralftt-r·eten Id!,es,es IBUnidesges.etzes 
an wi~dierenholhen. 

(2) Von der Steuer hefr,eit ist ibis .zum Aiblad 
des Kalenldedalhr~ 1948 Id:e Personenib.elBörld'er'lII~'~ 
und der Gepäckvcrkehrauf Str.aßenibahnen. Ob 
eine ,Balhrn a1lls Straßenlba'hn an'zm,ehen ist, be
stimmt im Zwe:lf.el .Idas Bundesmi,n.ist.er:iJlm für 
Finanlzen im EilllvlCrnelh'men mit Idem !Bimld'c,
min:sterium' ,ßür Verlkeihr." 

Artikel V. 
j) ,§ 14 hat zu IautlCn: 

Ka p i t a.I ver ik eh 'r s te u e r. 
,,§ 14. 

Das Kapitla'l,v.erik<elhrst.euerg-e<s.et'z vom 16. Okc 
(1) Bei stlCluerpfEchtigen Berfönderung:en im tob,er 1934, Deut.sches R. G. BI. I S. 1058, wird 

grenizülb.erschreitenden VerkeIhrmit Kralfda1hr-
ck ch d h alhge~nldert wi.e no!."'t: z'eugen haften ohne Rü si t ·auf . ie Rec te t> 

Dritter für Id;.e Steucrs,chulid: a) In ,§ 13, AhoS. (1), wird ,aIs Z. 3 eingefügt: 

a) im .per~onen- unld Gepäckver,k,ehr das ,,3. gegen -inrlänldische öffendich.-r,echtliche 
KralftlfahrZleug" ,Kreditanstalten lund' inilänld:sche Hypotlhek;en-

b) im Güterrverkehr die bClföl1derten Güter. i banken." 
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h) In ,~ 15, Abs. 1(1), Z. 1, lit. a, entfallen die 
Worte "iniä.nld .. sche öffen rEch-rechtliche Kr·edit
.anst,alten, inländische Hypothekenbanken". 

c) § 38 ihat zu 'launen: 

,,§ 38. V 0 H<z u .g. 

Mit der Vol}z:ohulllg .dies·es Gesetzes ist das 
Bunldesministerium IfürFina:nzen Ibetuut." 

Artikel VI. 

(1) Dies-es IBun,desgeseuz tritt mit 1. Jänner· 
1948 In Kralft,. 

(2) M:t .der V oUzidhung ,&eses Bunlde~ges,etz,e5 
ist Idas Bunc\le~minist.erium lfür lFi'll'lruz·en betraut. 

(3) fMit ldem ,Inlkrafttr.eten tdies,es Ges'et'zes treten 
a1.1e Durchlfrülhrungslbestimmungen, ,c\lieZJu ·den in 
Iden Artilkeln I bis IV aibgeändert,en Verk'elhr
st.eu,erlgeseUzen erl'ass.en wurtd.en, :auß·er Kndt. 

(4) Die neuen Durchlführllngsbestimmungen zu 
cl·en .durch .diiels·esi Bunldesge'setz in dein Artiikdn 
I bis IV geänderten Steuergesetzen Ik6nnen bereits 
vO'n Id~m Idler Kunldmachung &·es.es Sundesgesetzeis 
fo:genden Ta.ge 'an erlass,enw,eriden. Sie rret.:n 
frlÜ1hcstens zUlgleich mit di·es,em 'Bundesgeset'z In 
Kralft. 

Erläuternde Bemerkungen. 

A. A 11 g e m ein e B ,e me ,r ik u n gen. I ländler könnte jedoch durch eine B.eteiEgung 
I dieser GebietsLkörpe,rschaften an dem Ertr.age der 

Die Verkehrsteuern werden, wenn ~an von i Verkehr.steuern Rechnung getmgen werden. Um 
den Sternpe'l- und Rechtsgeibühren .a1böleht, d·er-· den ang.estrebten Z.weck, dessen v.ö'llige Ver'wirlk
zeit durchwegs a.uf Grund von. Steuerges.etzen lichung einer Neuordnung des Finaniausgleic~es 
des Deutschen Reiches erhoben, dl(~ nach S 1 des vürihe:hahen ble~ben muß, zu förd,ern, erweist 
Gesetzes vom 8. Mai 1945, St. G. BI. Nr: 1>2, vor-, sich eine Umgesr.a-ltung der Verkehrsteuern -
läufig alsösterreichische R.echtsvorschn~ften ,an- teilweise verbunden mit einer O'leichzeitig.en iEr
zuw~n~en sind. Dies~r Zuöuan~ ist ,an s.i~ nicht i höhung der St,euersätze '. oder b mitei.n~'~. AUlf
b~f~ledlgend, kann . .aber derzel~ n~ch nlc!;t be- I hebung bestehender BefreIUng,en - alG notlg; 
seltlgt werden, weil ,au'f den mit ·dlesen Fmlanz· I . 
gesetzen zusammen'hängenlden übrigen Rechts- I 2. Auch ,ahges.e·hen von ;diesen Erwägungen 
gebieten ebenlfalls nochdeutsc!;e Rechtevor- • erscheint die Aufhehung einzelner iBefr.eiungen 
schrihen 'gelte.n. ~us d·em glel~en Grun~e, und :Begün6tigungen ,angezeigt, die seinerzeit laus 
können auch ·dles,e Fmanzg-esetze nicht durch dl,e ; Gründen eingeführt wUJ1den, die heute überholt 
WiedereinfÜ'hrung .der 'his 1938 in Geltung ge-[ ;ind. Gleich2eii:~g ist 'a1ber bei einzelnen Bestim
wesenen .öster~ich.isc!;en .. Ge.s,etze ersetzt .wer~en, mungen der Verkehrsteuergesetze auch ei~e An
z:umal dles.e W.~edere1Ulfuh~ung sch?n mit R:~~- p~s6ung ,an die seit ihrer Einfiü'hrung in ~ster
Sicht ,auf dl·e gea·n.derten wlrtscha.fthchen Verh~lt- reich eingetretenen Knderungen der mawne1len 
nisse ,nicht möglich wäre und ,außerdem eme Gesetz-geibung O'der der winsch,afdichen Verhällt
unver~ält.nismäßig starke Bd~stung. des Ve~- nisse notJw.endig geworden. Diese Anpassung läßt 
w.altungsappamtes bedeu~en wmde, der derz:lt es auch zweckmäßi>g erscheinen, eine Reihe von 
auf ,die Handhabung der hestehenden Vorschnf- bisher steuerpflichtigen T,atbeständen ,aus wirt
ten ein~espielt ist. Durch den vorliegenden .iEr;t- schaftlichen Erwägungen nunmehr 6teuerlfrei zu 
wudemer Verikehrsteuernovelle iSOl! ledlghch ,teUen. 
dem schon seit längerer Zeit he6tehenden Be
dürfnisse, n.ach Abänderung einiger Verkehr
steuerges·etz.eentspr.och.en wel1den. 

Eine Knderung ,des bis'herigen Rechtszust·an
des ist namentlicha.us folgenden Gründen erfor
der·lich: 

3, Entsprechend der deutschen Gesetustechnik, 
insbesondere unt·er der Her,rschattt des National
sozialismus, waren vie·hfach wichtige Be,sümrnun
gen ü'her Steuerlbdreiungen, Steuerbegün6tigun~ 
gen, P,auschalierungen' und Aibfindung.envon 
Steue,rn und ,andere materiellrechtliche Bestirn-

1: Der erihöhte FinanzibecLanf der Bundesländer mungen nicht im Ge6·etze selhst, sondern in den 
verariIaßt diese, in steigend.em Maße durch Ein- DurchfÜ'hrung.sibestimmungenenthalt:en. Diese 
führung gleich,artiger Land-es'ahg,aben zu beste- änd.erten vielif,ach - teils .au.f. Grund ausdrücklicher 
henden iBundesver,kehmteuern sich neue Ein- Ermächtigungen durch di·e Steuergesetze selbst,. 
na'hmeq,uellen zu erschließen. Dieser V org,ang teils auf Grund allgemeiner Ermächtigungen 'in 
ersCheirit, weil dadurch die GI.eichmäßig'keit der der Reichsahgabenordnung - di.e ursprünglichen 
st-euerlichenBelastung der Ve,rkehrworgänge im . Gesetze nicht unwesentlich laib. Der Rechts6toff 
ganzen BUnidesigdbiet g·est-ört wil'd, unzweck~! d.er Vel~kehrsteuern ist daher in ·einer Anzahl von 
mäßig. IDem c;:rihöhten. Fin'<lnl"lbeda11f der Bundes- ! Rechtsvor6chriften zersplittert, wodurch die 
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Handlhabung Ide'r Ges'et:ze äußerst erschwert wird. 
Durch ,d:,e Nov,elile, ,d\ie eine An~alhl wichtiger 
sachllicher V orschJ1ilften aus den Durchfü:hrungs
bestimmungen in die lbetreffenden Geset~e selbst 
ülbernimmt, soH ,di·e FÜ1.an:zv'eJ1waltung auch in 
(Ee Lage v,ertset~t werden, 'z;u 'den Geset,zen neue 
öMerr.eichische Durchführungsverordnungen ' zu 
er1blJssen, aus· Idel1en aHes aus.g,e1merzt wird, was 
nach Iden Grunids'ät1zen Ider österr,eichis.chen demo: 
knatilschen Gese~zg,e'bun:gstechnjlk seinen Blatz 
nicht ,in einer Durchiftillhrungsverorldnun\fi, son'dern 
im Ge'setz ~dbst zu lfinden 'hat. 

S: Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen. 

Zu Artikel I. 

Ver s ich e run g s' t e u e r. 

Zu a: 

Die Besteuerung de,r K,apiualans.ammlungsver
träge (zum ,Beispiel der B,au&parverträge) undd<:r 
Sparversicherung5Vef'tl1'äg.e ohne übernahme eines 
Wagnissesent.spricht nicht d,em Wesen einer Ver
,ichel'Unglsteuer als einer Abgabe, cJ.ied:e beson
deren Aufwen'dungen zur' Abwahr künftiger Ge
,f,a'hJ1en .oder zur Ausschaltung von Ung.ewiß
heiten treffen 6.011. iR·echtsver'hältnil56e dies·er An, 
die wirtsch'alftlich ,als Ansammlung von Spargut
haben und nicht als Versicherung ,arrzu~ehen sind 
un:d ,auch währungs;poilitisch als Sparguthaben be
handelt werdetl, sollen kiün'ftig von der St,euer 
freigesteUt werden. Diese Freistellung liegt über
di·es auch im Interesse einer notwendigen Pör
de'rung des, Wiederoaulflhaues, und der Neuschaf
fung von W'dhnstätten. Es wurden daher die Be
stimmungen des Gesetzes, die sich ,autf Sparv,er
.sich,erun:gs- und K,apit'a!.ans.ammlungsverträge be
ziehen, nämlich § 2, Aibs. (1), z. 2, unld -T e:le des 
§ 6, Abs. (1), Z. 1, gestrichen. 

Zu b: 

Durch die Regelung im An. H, lit. e, wird die 
te,i1weise Oberwälzharkeit der F,euerschutzsteuer 
auf .d·en Vers;cherurrgsnehmer izugelas!senund 
dem Vers·icher·er Idas Recht eingeräumt, elinen 

. Tei<\. ,der Feue!1s'chuuzsteuern,elben dem Versiche
rungs,entgelt vom Versicherunlgsnehmer g,etr,ennt 
anzufondem. Sollche Leistun!gen des Vers,iche
rungsnelhimers 'an ,den Vensicherer wär,en nach § 3, 
Albs. 1(1), Vers,.,stlG. ste:uerp'fI,icht':g. Es mußte d:l
herdiie Be'stimlmung 'des § 3 Vers.StG. :indem 
Sinne eine Er:gänlwng errfa.hren, ,daß die ·d·ern 
Vers,icherungsnelhmer ges'ondert in Rechnung ge
steillte Feuerschu1:'zsteuer nicht Z'u:in Verls':che
rungs,entgelt g-emäß§ 3 V,ers,.StG; gehört. Zur 

\. Er:zielunlg einer einlh-eitlichen Praxis wird :diurch 
e;ne Einlfiügung im Alb. (2) laul'i,gesprochen, ,daß 
Prämi.enriücKv.ergütungen für sch1aden,fr·ei,en Ver
laulf I(Bonus) s,teuedich wie Gew::nnanieiI·ezu b,e
handeln Gind. 

7 

Zu c: 

D;e W.ertgren~en Ifür versicherungsteuerfreie 
Versicherungen in § 4, Z. 2, lit. ,a und b, und in 
den .b~slherig'en Z.· 6 und 7 des § 4 w,aren 'de.n 
derzeitigen Verhältnissenen't~prechend zu er
höhen. 

Die in § 4 der Durchfü:hrungsibestimmungen 
(DB.) en tihaltene s~'chliche A usn.alhmelbe:sltimm ung 
zu:gunsten von Pensions'ausgl,e:chi~ka'ssen öffent
lich-rechtlicher Kcörperschaften wurde in das Ge
setz übernommen. 

Den häuerilich,en Brandsch,adenvers,icherungs
vereinen war bi6her schon vieLf,ach durch Ve<[
w:a:tungSianordnunig,en ,die Steu,er ·erlas's,en wor1den. 
Di·es,er falll,weise ISteuererlaß wir1d nunmehr in 
e:ne g.eset:zJ)'ich,e Steue1"hafreiung urnigewalltdelt, 
die a;'1en bäuerlichen illrand:schadenverlslicherungs
vere;nen zuguteikommt, ,die sich vorwieg,end mit 
der Erthringung von Sachleistungen ibdassen. 

Den in § 4 de6 Gesetzes ,ange'fUhrten 6,achlichen 
AU:Sllahmen vond,er B,e5teuerung wurde ferner 
die bisher in § 29 DIS. niederg.eIegte per~ön'liche 
BeJre.iung für Za:hlungen deso VersicheliUngsent
g.elt,es durch Vertreter ausländischer St,aat,en im 
gl.eichen Paragraphen' ,des Geset,zes ig,egenürber
g,esreHt. 

Dad:,e ,inden Z. 3 und 4 ,des !bisherigen § 4 
angefü·hrten Sozialvel"Oicherungen in ,absehbarer 
Zeit in neuen österreichischen Gesetlzen gereg,e;:t 
werden dürften, so daß ,auch die dort angeführten 
Gesetze ihre Geltung vet;lieren werden, erschien 
,es ,angezeigt, 'die sinngemäße Geltung dieser Aus
nahmsbestimmung ,auch ,auf ,die Einrichtungen 
der iZU :gerwärti.genden neuen ,österreich;sichen 
Sozia~lv,ers':cherun:g5gesetzgeibung aUS1zuld.e'h.nen. 

Zu d: 

Di,e' in § 22 d.er DB. der Finanzverwaltung ein
geräumte Prauschalierungs:belfugnis wurde in das 
Gesetz selbst -ülbernommen. Die in den DB. vor
ges,ehene Begr,enzung der Pauschalierungsbefug
nisse (bis zu vorausslichtlichen J.ahressteuerlheträ
gen VOn 500 S) &ann endaUen. Eine B:egrenzung 
der P,au,sch,alierungsbefugnisse der Mittel- und 
U nterhehöl"den &ann der Regelung durch Ver~ 
waltung~anordnung überlassen werden . 

Zu e: 

.Die 'höhere Besteu·erung von Vers~cherungen, 
die bei nicht zum inländischen Geschäftsb·etrieb 

• zugeI.assenen ausländischen V {lr6iche~,ern genom
men werden, w,ar schon tür dien Geltungshereich 
der Tari!fpO'sit 57·F ,cl,es AIIIgemeinen Gebühl'en
tarifs 1925 durch, Artikel lIder Gelbülhrennovel:e 
1933,B. G. 'Bl. Nr. 586, ,eingefÜlhrt 'Wor:den. s,:·e 
entspringt den Bedür1fni~sen nach Schutz ,der ;n
länid;schen Versich,erungs'wirtl>.chaft. Für Fä;le, 
in denen ein solches :ß.ed:ürfms nicht .besteht oder 
,h:merVlorid'ringEcheren w.irtschalftspolit;schen ßec 

dÜl"fnissen zurückt,r·eten muß,können Ausnlh
men ,zugela~s,en werden. 

-' 
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Zu g: 

Die Wertgrenze fü.r die Rückvergütung der 
Versicherun,gst,euer i:m ne-uen § 9, Ahs. (3), wurde 
oden iderz,eiti,g,en 'Preis'Venhähnislse'11 entsprechen.d 
von 600 RiM aUlf 1200 '5 erlhlörht. 

\(OflheulgeI1Jden iBran!dlbekämpifung ist heute, wo 
viellfa·ch ein voHställ'dilg!er W:elde!rla,ulfJhau der 
Feuerschutnei'nrichtungen not'Wendig i~t, wesent
,lich lhiölheralsirm Jahre 1938. Wentt auch lfiü'r 1948 
inlfidlgede'f Aulfwer,tung der ver~icheft.en Gegen-
5tlän\de eine ziffernrm:äßige ErlhK:illmng IdlesErträg-

Zu h: n:s,les d,er Steuern erwartet werden kann; wirld 
Weder mach Idem altl'g,emeinen GelbÜlhrentarirf d!:es,t:IS 'doch nicht ausreid'len, Ulm den rerlhöhten 

1925 noch nach ,dem U rkunrdlensoteuerg'esetz war ßerdiarif ,0U Ibl6frierd:'gen. Es ·wunde daher wi,erder
flÜr .di,e VersicheruThgsurkunrdie (Palizz,e, Ver- holt von Idren EnanIZf,sf.ercnten der ßunrdres
sich·erungs6chein) neben .der Versicherungsgebühr ,länid,er eine EnhÖihung dies SteuersaDzes 'auf. 
(Tarif:pOost 57IFAJIJ.~emeinerGeibÜlhrental1if 1925), 8 v. H. verl'angt, 'Wie er im Durchschnitt auch 
beziehungsweise der VersicherunrgslSteuer noch der BremeislsiUnlg ider s,eiin,er:z,eiti.gen Feuer,weihribre:
e,ine Ib·esonrdere UrlkunldengelblÜhr" ibe:zi'e,hull'gs,weis'e tf'äig,e zugrunlde tag. D:,es würde ,eine Ellhöhuptg 
Urlk,unldensteuer zu entrichtern. Die erlstmaEg I !cl,er Steu'er :ault ,das [)oppe:te ,ci,es Ibisher:gen Satz'es 
durch das G~bührenJgeset~ 1946 ein,gelfÜlhr,te f.este re.rlfordlern. lEin'e solche ,Er'hOlliuri'g bön.nteaiber 
Gebühr für den Vel"Sicherungsschein t(§ 14, Tarif- ;yon Iden Vers,ich,er,ern :mit Rücksicht au:f Idl,e 
pOSt 12) 'hat <j:)rlaktisch inal<l,en 'FäHen entweder det1z,eitig,e tSchwier:lge ,Lag,e desöstene:chischen 
pnmitte:lbar older im W,egre dler AUrh,echnu11's Versiicherunrgs'Wes·ens nicht üb,ern:.ommen werden. 
durch ,den Vlfrsicherer d·e'f Vers:cherungln"lhmo'f Durch ,die Novelle :s0~1 ,dalher eine Überrwä:zung 
zu tra.g.eu. S:e stocl'::t n:loffient.!ich Ibei der sO:'i,e-de'r FeuerschrutzsDeuer :nsoweoit 2uge:aLsis,en wer
nannten Kl'e:nv,ersichrerung r(ZUJIll. IBeispieil Re[se- dien, als ~s.;e llJunmeihr ,enhöht wind und ,d'en V,er
gepäckv.ersi.cherung, Klein'l,elbensv,erls,icherunog s,ichier,er üiber ,da:s von ilhm bislher f';,etralg,en,e AI~~
Kranlkenversi cherun'g), wo &e Prämien oft nicht maß IZUS';tt:zi!i.ch belast,en wündre. Dara'us ,erg:bt 
'h:ölher· sinld als, :(re Gehü'hr, .eine ,fülh;ibare Be- sich .eine entslPrechende Knderurnl'?; der B,eiS~ll11-
hstJung Ides Versicherung:snehmers Idia'r. Durch die mUIllg 'dies § 5, Albs. (3), d.er Idi,e Zulä:"s:;gk.~:t der 
Au/HasS'li11'g Idiels,er St,empelgeibülhr Ifür id:,e wCL:,au3 Rüickwäa,zunlg Ider :5r.eu,er au,f ,den Rückv,ers:cherer 
ülberwiegende Zahl der VersicherunO'sscheine wird regdt. Gleichz.eitirg iffiußt,e i'e.doch, .damit nicht 

" h .' d 'Ib' aJso nur der Zusr:an!d 'WÜe<der herg,es.reIh, wie er nrunme r e1'l1ie Steuer von ,er Ste,uer s'e. 'St rell1-
seit jelh,er bes'tand. gelhdben wird, der WortlaUt des ,§ 2, ~Albs. (1),' 
Zu i: durch eine Einßügung ,entspnechend engänet 

weriden. 
Dem Geset'Ze .f.ehIre b:rslher 

klausel. 

Zu Ardkel 11: 

F 'e u·e r 'S C Ih u t'Z S t ,e u ,e r. 

Vollzu:gs-

rDie Feu,erscbuuzstelUer ihat in Ost,erreich di,e 
'lä:n,ckrweis'e vers'ch:,,,,d:enen' Feuerrwelhribeiträge 
. 2hg,döst, Idie durch ibersonldcr,eGes,et,z,e ider ein
.zdnen 'BnJnideslän<der, hez:.elhul',gs,weise ld·er Sta.dt 
\'lien rg,el'elg,el!t rwaI"en. I~:e rF,euerw1elhrlbbiträig:e 
war,en von ,den Vers:,cherungmelhmern als Zu
schläge zu 'den Vers:cherungspräm:enan Iden Ver
sicherer zu rzalhlen und von diesem an idie Län
der, Ihe'ziethQ1'ng~lWleise Id:e Stadt W,ie'l1' albzufiürh
r,et;J. Bloß im Bur,ge.nl'anid wiar,en idi,ese iB.eitr~ge 
von ,den Versich~rer.nzu tragen. Dagegen :wia,r im. 
Fe,uerschutlzsteuengesetz ,ein,e ÜlherwäLzlbarkeit d'~r 
Steuer au,f den Vers'icherunrgs:nehrmer nicht vor
g'esehen. Das Eiträogn'is ,der F,euenschiu't'zst,euer da~ 
derzeit zur Gänl;oe Iden BU~ldes:t}nidern, zufl:eßt, 

. war im Bun'd:esIVoran:schh,g für 1947 mit 2'8 
MiJllione'l1 Schi'lli'l1lg verans'ch12lgt unld dlürift,e trotz 
der ~I!eit 5erptemlber 1947elifo!'gr<:n 25prozentigen 
~'r\both,ung. '~Ier Prämi,en d,en B.etrag von 3 M:,:
,honen SchIlhng Ikaum ·iüiberst.e:lgen. Die Er1träc:n:sl"e 
der Feuerwehrlbeiträg,e ,hatfen aherin den J;lhren 
vor. i~,er ,deuts.chen B.es.etzung runld 6 MiIEonen 
Schrd'l'111!~ (WäJhflUn,g 1938) amlge<macht. Der Fi
n anelbeldoarf lder BUIlIdesiän'cler 'friir Zweck,e ,cter 

111' Ost.err,e·ich ,kiam bi:\~er nur der St'eu'ers,atz 
nach § 4, Z. 2, ides Geset2e's .(4 v. H.) Izur An
wel1!d'ung. 'Es Ihestehtderlzeit eine ein>zi,ge öff,ernt- • 
lich-redltliche V,ersicherungsunvernelhmu:ng, ,das 
iist &e !Sallzlbiurger iUanldes-BrandschJaden-Vers,iche
rungsan!su'lt. Die:~e hat ,dien Steurersate von 
6 v. H. ,zu enttichtlfn.Mit Rücksicht ;darai\l<f, daß 
der Geschä;ft!~betrieib d;es.es Unternehmens he'llt'e 
den -gleichen wi'ftschalftlichen Bre,d:ngunigen unt,er
lielgt wie j,ener der ülhri,gen Ver:sicherungsunter
n,eihmun-gen und das Unt,erne!hmen lauch k'eined·ei 
rech!tlichlf He:giinMigunlg als öffenr.lQch-rechtliche 
Aln,sta:lt genießt, ers'chien es ang,eiZ,e:,gt, ,(te !bis
herj'gen Unterscheirdu11.1gen faU.en zu lassen unt! 
e;n:en ·ei,nlheitlichen Steuetis'atz 'Von 8 v. H. f.est-
zus,etzen. 

Zu Artikel III: 

Kr ,a:f t Ifa Ih r 'z eu 'g s t ,e ue r. 

Zu § 1: 
:Oi,~ wes,entEchen iNeu,ef'Unigen ibiillden die 

ge!lunig der 6t,euerlbelf,reiungen 'lInd- e:nz,eln.e 
.derungen im Steuertaritf. 

Zu a, bund g: 

Re
i-'\n-

D:e bi'sherirge Unters,chieid,ung zwi.schen der 
Steuerlbelfrei,uu'g dier Kraftfahrzerug.e ah solcher 
(§ 2) unrdd:em ,,~'t,eudbdr'eit,en Halten" (§ 3), 
d:e l{ldigEch theoretische 'B.edeutuulg hat, wird 
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faMengehs'sen. Dre ei,nlzelnen St,eueribefreiungen 
werden in Anilehnun,g an &eBeJr,e:unger. w;,e 
s:e 'bei de,r seinerze;6g'en österreich:schen Kra~t
wllg,enabgabe {§ 29 des Albschnia,es II deo, 13un
d:esteseuzes vom 28. Jänner- 1931, B. G. 'BI. 
Nr. 45, 'inder Fassung des Artikels I des IBun,d,es
gesetz,es vom 8. JuTl: 1934, ,B. G.B1. 11 NI'. 62) 
vor:g,esdhen wapen, neu ,ge/faßt. DIe in ;den üurch
fiÜlhrung~!best:mmung'en I(§§ 43 'bis 48 und 72) 
vor,gesehenen MögL';'keiten der Sr.euer,ermäßi
gun:g unld ,dies St,euer,erlaSlses weriden, soweit s;e 
älhnIichen B.eifteiung'slgrlÜnden des sei:nerrzeitigen 
öst'erre:ch:,schen R!echts entsl?rechen, al.s B·efrei-

'unglstatlbest'än1de :n das Ges'et'z selibst ü'bernom
mem; im U1brig,e'n so;'l,en IflÜr ,die Zuikunft d:e 
i:l,g,emeinen Erimächtigung,en ,der Finamz:v,erwal
tun'g, ,di,e St-eu,er, für Ibestilmmt,e Gruppen von 
Fä'J;Ien ,gem'äß -§ 131' der Reichsahgabenor,dnung 
g;inzlich 'od,er te'j,;w,e::s,e zu ,erla:ss:en, weg,fali:en, 
da :de'l'lar'ti:g'C VoJ.!machten an V,enwaltungshe,
hör:d!en ,der österr·eichischen Idemolkratischen 
R,echtlsanschauullIg nicht,ent'sprecben. 

Auß·er der ~n ,§ 2, Z. 3, dels Ges,etz,c3 ef1Wähnten 
Albilösung der Steuer hatte ein E-rIaßdes Reicqs
m;ni:sters ,der IEinanlzen auch noch eIne ibesonder,e 
Steuerabrrösung für Österreich vorgesehen; des
gleichen waren durch verschiedene Verwaltungs
anorldnung,eri ,die Pll:a,tzkralft'faihr:zeuog,e ("Kraft
droschik,en") untier /bestimmten Voraussetzungen 
von der St,euer heifneit würden. Auch d:e:s,e Be
heilungen If:alilen :ßür' .d:e Zukunft weg,sdfern 
s:e nicht {w':e ~ei dlen~, P,latzikralf.twa:~en) nu,nmehr 
ins Gesetz sellhsc' aul~g:enommen wurden. Der 
Kr·eis' der Sreuet1befreiunogen ist numme1hr aus
schließlich durch ,dals Geset>z ümschrieben. 

Im, einzt'lnen wirldzu Iden Sr,euer'beifreiungen 
bemet1kt: 

Die bisherige B,ef.reiung der P,ersonen:kraft
fahrlzeug,e, ,die selit d·ern 1. April 1933, hezie

'hungsrweise .dem 1. April 1935 ersrmafig im In
lande zlUgelassen worden sinid, ent5pricht nicht 
mehr ,den geän'd,ertJen wirtschai±tlichen VerhäI:t
nissen. iDi·ese Maßn,alhmehatte ,den ,"on :der na
tion'i;wzialistis,chen R'egierunlg öffentlJ,ich kundige
gehe-ll'en Zwe,ck, durch 1d:e Verbilligung ,d:er Hail
tun;g neu hengesteltlter Kraftifalhr,zeugle &,e Moto
risierunlg d.es Personenvel'ke:hrs ZJU .fordern ,und 
.di,e ,Erz,eugunig neu,er Ideut-scher Personen,wagen 
.auz:uikuribeln. Der ,r:.efere, wenn alUch nichta,us
g:es:p1'Ochene Grund ',Eür dies·e Maßnahme lag je: 
doch Idamah in Erwä:gungen wehrpo'litischer Art. 

. Di'eseGesichtspunikte sind nu~'melhr weg'gefaHen. 
so !diaß rdel'zeit kein Anlaß ibeste!ht, :di,e Ha.Itun'§! 
von p.ersonenlkralftwalgen gegenülbe.r jener von 

. Las'tikral~t,wa'gen zu. be:günstigen. AUISdiens,elben 
Gründen kann Idj,e hi,jherilg,e Steuetifre1heit s,okher 
Personenlkra'ft.falhnzeu:g;e, Ifür :die seiner'Zleit d:e 
Stell,er aibgelöst worden war, niCht weiter aU'f
rechterihahen wetiden. 

An iSte;Ue :des 'bisher stell,erhdr·eiten Haltens 
VOn Kraft1fa:!hI1zeugen ,durch Gebietslkörperschaften 
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zu beson:d'eJ1en begJünsrigten Zw·ecken 'wurde eine 
angemeine ,ß.e,fr,e:'llfi!g ,für Kra,ft,faJ-Jr,z,eug'e odi,es,er 
Geib:ets1körpenscha:ften uilld :,hrer n'cht er:wer!bs
wirtsch.alfrlichen Betr:-eibe eing,e:fwhn,wdb.e: je-' 
doch davon ausgegangen wind, ,daß die Kraft
faihrhet:r:e1b,e dier C5s.t,err:e:chischen Bunde;:ib;a'hnen, 
un:d ,der Posuverwaltung a'ls erw,erbsiWirts,chaift
Eche .Betri:e:be aniges'eJhen werden müs'Sen. Es wird 
d:a'mit von 'dem :biElherilgen Teichsrechdichen 
Grun/dsa'trz. d,er ,Besteuerung der Geb:et:skö,rper
scharrten aus 'haus!haltstechnischen Gründen t,ei:)
we:,s,e ahg,egal1lgen. 

Eür Per'son~nlkraJftwagen, ,d:e Zur g'ewelb)mäß:
gen Person,enlbeltörderung im inn,er'städt:.schen 
Verike1hr 'auf öffendich·en P!ä.t'zen urd Str,aß,en 
bereit .ge.hal!t'enwer'den, waren c'llrch V,erwal
tun'gsanoridnlln.gen unt,er hesc'm:mten Voraus
set!zungenß.elfre: ungen vorg-es,ehen. Sie g'a~'ten 
jedoch n1ur tür den FaH, daß. d .. s Fa'hrzeug von 
e:nem ,hest:m.mten Zeitpunkte an ununter
broch.en für ,e:ne ihesümmt'e Penon zuge:a'ss'en 
w:,nd. Jnlfo;lg,e der :Ere:lglnisse Id,er Kr:eg,s- l1il!d 
Nachkri,eigsrz.,eit kam es vi,e:'fachz:u ce'nem 
Wedl:s,el im Eigen:t'um ,cl·er 'Fahnz,eug.e :und da
durch zum Ver'lust .der St'eu,erlhe:fre:unl2;. Da an
derse;ts ein nicht unibeträchtEd}e,r Te:J dieser 
Fahr'z.eug,e aueE Grund der se:ner:zeit:'6en Ste,u,er
aibl:ösung v,on derSteu,er Ihefr'e:t w.ar, ,er,gab sich 
ein,ed'urchaus ungle:chmäß:g,e steuerliche ß.ela
stung der staidtischen 'Blatzkrah,wagen (Tax'). Es 
erscheintdalher angezeigt, di,ese Kr.a:hfalhrzevig'e, 
deren Verw,endung im Wiesen auf :das Geb.:,et der 
St'ä!dte heschränlkt ist, 'zur V erme:ldulllgd.er VOf

ang,dührten Ung;le;chmäßiglke:t und in ,A,u's
führun,g 'cl·es GJ1un:dge'danik'ens, :der seinef'Zeiti:g~n 
ß.efreiungserllä'Sse und der' entsprechenJden alt·en 
öst,erreichischen 'ß.elfr'e;'unlgsvorschrift ,gän:zlich von 
d·er Steuer zu hdfr,eien. 

D: e ibifiherige ß.e'frei,ungs'hestimmung des § 3, 
Z. 5, Jb,ed1arf inlfolge ,dler. Anderunlg des mat,eriell'Cn 
Krafvhhr'recht,s durch das Kra,ftf.ahrr,echts-Über
leitullIg'sg,esetlz einer klefnen AJbänid:emn'g im 
Wort'laut. IDie Bdr,eiungsbestimmung des Ge'
s,etzes ,filiI' kl'eine Personel1lk~a,fträder wunde auf 
d:e K!.ei'nikraifträ>dier nach § 2, Albs. (1), h. b, 
der Kraft.fa!hrverorld:nung 1947, H. G. BI. Nr. 83, 
heschränlkt. 

Nach den ibisiherigen V orschr;'ft.en :st das 
Halten von Kra:ftfalhrzeu,gen, die im Feu'er~ösch
d:ienst o:derzur Krallik,enb~Eörder<Ung oder im 
Rettungstwesen ver'w,endet wendeTh, nur Idann 
stieueJ1frei, wenn Id:,ese Falhl'zellJge ,für Gelb:ets
kör,persch.aften zUI~eh'Ssen sinJd. Für derar't:ge 
FaJhrzeu:geandierer IBesitzer konnte Ibi'sher d;,e 
Steuer Igernaß I§ 46 'OS. 'unt,elf ib.escimmten Vor
auss,erzungen ethss'en wer,den. ni.es,e Ermächt:
gunlg ,der Ve,rwaltullig wil'd nunmehr zu einleI' 
gesetz1lichen Stewerlbefrei'ung 'umg,est.altet"e'henso 
auch j'ene 'zugunsten der DiplOllllaten und g,leich
g,esteHten Personen I(§ 47 DB.) und ,der Kri,egs
unid Zivil\b.eschä!di!gten :(§§ 44 ·unld 45 DfB.), "denen 
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d:e Opfer im Kampfe um ein '.freies demokra.ü-/ Eine Ausna'hme von' dem Grundsatz der 
sches Ostlerreich . gIeichge. st~lh . w~~iden. Die Zu- J a!h reslbes teuerung hildete bisher. die ll( den 
el1ken n'un!g lder 6teueribefrelUng fur den letztge- §§ 60 ff. DB. vorgesehen.e tag~wel'se Steuerent
nannten Personenikreis wird arIefidings von richtung ,tür :d:e im auslän'&schen Zulassungs ver- . 
e:n'em Vorschla;g ,des Lanid.esinvabdenamtes, ibe- fahren 'zugelassen.en Km<ftJ,a,hrzeuge,. die 6ich 
ziehungs·wei.se ,der Bezil1bverwaItungslhe'hörde vorübergehend im Inlande ,aufhalten. Di·ei;e Ent
aibh:ängig gemacht., richtungsart . soll nach wie vor -beibehalten wer-

Ausländischen·Personenkr,aftwag.en, die sich vor- den. Die B.esrimmung.en hiel'über einschli·eßlich 
ülhergelhenld i:m Inlanid a'u:fha·;telll', wird unter der der für diese Entorichtungsart not,wendigen 
B.e,ding'un,g der Gegens.eitigkeit eine :beitlich be- Tag.essteuen;ätze werden nunme'hr in das Gesetz 
grenlzte Steue·rbdreiung e;ng.eräulffit. En,e ä'hn- aufg.enommen. nie hi.sherigen Steuert,ages6ätze 
liehe Be'güns.ti!gung hatte bisher .§ 69 DB. unter von 50 Groschen ,tür Zwei- oder Dreirad~,ahr
Beruifung auif § 13 ,cl.er RAO. vorg.eselhen. zeUge 'unld von 1- Schi!I,Eng für iPer,sonenkra.ft

walg.en wer'den beihelhalten, !für aille übri·g.en 
FlaohflZeug;e Wiil1d der TaJges'siaez von 1 Schdlinog lauf 
2 SchiiUimg eJ4haht. 

Zu c: 

Eine st'euerliche Meihrlbelastung jener rLastkraft
wag·en, Kr.a1ftotmnoilbuss.e und Zugma.schinen,di.e 
vor dem 1. April 1935 erstmaEg zugelassen 
wund,en, ist heute nicht mehr ge·rechtfertigt. Zur 
Ver.ein1flachung ,der Gesetzesamwendung ·ersch:en 
·es ang·ez:eigt, iJile fa!hrze'Thge d'i·es,er Art n.ach 
jenem - niedrilgeren - Tadfe ;zu hesteuern, 
der im Gesenz lfür die seitdlem 1. April 1935 
zu'ge:as-senen FaJhr.zeThge vorges.elhen wor.den ist. 
Zum Ausgleich erfahren &e Stieu·e·rsätze für 
ZWtei- older >Dreira,dkraJttfaihnze'uge und ,für P,er
sonenilua'ftwagen mit ,Antri.elb durch flüssige 
Br·ennstoffie e~ne gerin\ge El"hÖ'hung. 

Sei einer Reihe von Lastkra:ftwagen besteht 
zwischen dem E-igengewicht und der Nutzl,ast 
deoS -Rahrzeuges e'in Verhältnis, das ungün;stiger 
ist a1s beim Durchschnitt der P,aU1fzeuge gleicher 
Verwendungs,art. Dies ist nam·entlich dann der 
Fa],!, wenn das Rahrr'zeug - ·et,wa weil es 'aus· Be
ständen ein.er 'bew,affneten M,acht enworiben 
wurd.e - von Ibesonders schwerer Bauart -ilSt. In 
del1artigen AU6n.ahmefäl1en 6'OJ.l die Steue,r statt 
nach dem tatsächlichen G-ewicht im Wesen nach 
der Nutzlast bemessen -werden, um die betrieb
lichen' .NachteiLe des schwer.eren :P,a:hr:zeuges 
(h'öherer Treibstoff'i'·el1hr:lUch, geringere Nutz
I.ast) ·,auszugleichen. '" 

Der bi6her in ·die gebräuchlichen Ausgahen des 
Steuertarifes eing-earibeitete und tatsächlich ein
g·e\ho\bene· 5prOozemige Zusch.:'a'gzur Steuer w;nd 
bis zum lEnde des J.ahres 1950 als gesetzlicher 
Aufhauzuschloag weiter eingehoben. 

Zu f: 
Durch diese ißestimmung w,ir:d die MögJI:dvk.eit 

zu einerP,auschaJi.erung der Steu·er geschaffen, 
um ,bei iBetri.eben mit eiiner größeren Anz,a!hl von 
F,ahrzeug.en eine Vereinf,achung in der Steuer
ermittlung iZU erzielen. 

Zu g: 
Die teilweise NeulfaslSung der Bestimmungen 

des .§ 18 über die :Mitwirkung Ider Zullaswngs
behörden ergibt sich aus ,der Neuregelung des 
K,r,aiftfahrrechtes ,durch das Kr,aftif.ahrrechts
Überl-eitungsgesetz und vereinfacht lda;;, Zu
s,ammertwil1ken 'der Zulas6ung~behörden init der 
Finanlzvenw,altung. 

Zu h; 
Auch da6 Kna'fttahrzeugsteuergesetz enthält. 

de'r~.eit :keine Vollzugsklausel. 

Zu § 2: 

,§ 17 der Steuervereinf,achungs-V erordn ung ist 
durch di,e Neuttas'Sung ·d.es § 13 des Ge'S·etz·es 
ühedlüssl:g g·eworden. 

Zu Artikel IV: 

Be.förderungsteuer. 

Auf del111' Gebiete des Belförlde,rungsteuer
rechtes ist die in Pun'kt' 3 der AUgemein.en iße
merkungen ,angeführte Zersplitterung des 
Rechts,swffes in eine Mehrz,a,hl'von Vorschriften 
besonders ,augenfä'llig. NeIDen dem ß.ef6rd~rung-

Zu e: steu.ergesetz vom 29. Juni 1926, [).eutsches 
Aus Gründen der Verwahungsverein,f,achung R. G. BI. I S.357, giilt ·das Kndoerungsgesetiz vom' 

wird an ·dem Zust,ande festgehaJlten, der durch 2. JUl'i 19306, Deutsches R.G.iBI. :1 S. 531. Wich
§ 17 der Steuervereinfachungs~Verordnung ge- ti ge Vorschriften, die ihren Pl,atz im Gesetz 
Gchaffen wurde. Die Steuer wird da:her glrund- selbst halben soUten, fil1'den s·ich in Izwei Verord'
sätzlich a!uch weit.eflh:n ,für di'e' Dauer ",in.es nungen, den Isog.enannten "Vo-rläufigen Durch-. 
J.ahres zu entrichten sein. Ins'hesondere in den '.foUhrungsbestimmungen" und' ,den "Zweiten vor
FäHen laIber, wo IKonftfahrzeuge regelmäßig nur läufigen Durchführungshestimmungen" 'zum Ge
einen Teil des J.ahres ,in iBewieh stehen, sollen s.etz zur ßmder!ung 'd·es Befördcrungst·euer
Teilzahlungen gewährt werden können. Di'e5e g.es,etzeIS (vom 21. Sept.ember, !be,z::.e'hun:gsrlve:se 
Möglichkeit 6chränikt ,auch den Kreis der tall- 18. Dezembe,r 1936, Deutsches R. G. BI. r S, 738, 
fälligen Erstattungs,anträge ein und vereinf,acht beziehungsweise S. 1131). Die vorg·enannten 
'dadurch die Verwaltungs,anbeit. I Vo.rslchr:lften ,sind ü.berdies zum Teil wieder 
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durch di,e StVV. vom 14. S.eptember- 1944, Deut-
o sches . R. G. BI. I S. 202, aufgehoben würden. 

Diese Durchlfiü'hrungsvorschriiften fnthalten ins
besondere - IgestfÜt:zt auf Enmächtigungßbest;m
mungen de~ And,erungsgesetzes - Ermäßigun
gend,er SteuersätZe gegenüber ,den im: Geset,ze 
sei!lbst angelBülhnten Sätzen, ,ebenso wie ---..: :gle,ich
f,aHs, aUlf Grunld ,ges,et!zlicher Ermächtli,g,ung,en -
Haftjmgs,- :und :P.au~chalierungs!be6timmungen. 
ner Ent:wutif ent':~i"et Idie Durchfü!hrungs;he-
6timmungen vün jenen Vorschri,ften,die' ihren 
Platz systematisch im Gesetze sdbst haben 05.011-
wn, un'd nimlmt KreSe Vorschriften :n das Gesetlz 
sdhst ,auf. E,r steHt Iferner den fnüheren :RechtoS-
L.ustanld w:e'der iher, indem er Id:e Wieder,e~n~ 
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bahnen .gleichzu6ieUen sind, die nach iA,rtikel IV, 
§ 1, Punkt i, des Entwurf.es Ibis zum Ende des 
Jahres 1948 für i,hre Pers.onenbeförderung,en vün 
der Steuer befreit bleiben sollen. " 

Zu c: 
, ,§ 4 des Gesetz,es 'ist heute ,zum glrößten Teil 
üJb.e&lOlt. Dii-es.e Best::mmung svamrrite aus ~e;ner 
Zeit, da es linne~haillb des Deutschen Re:ches noch 
mehrere verschiedene 'deutsche StaatsbaJhn:v,er
w,altungen i(zum BeispidPr,eußische StJ<l!at~ba:hn, 
Säch6ische Sta,atshahn) g,ah. In !Österreich besteht 
nme'ine einzige. einheitliche :Bund·esbahnverwal
tung. Für ,di,e Bd'örderung ihrer "Regi~glüter" 
ist ohnehin ,schon durch § 3, lAibs,. (1), Z. 2, ,des 
Ges·etlZ~S ,die 'Steuer,frdheit vOf-g;eseihen. Soweit 

he/bunlg der Belförderu-ngsteuer im Möibdfern:ver- f sülche Güter lauf Pri'V,athahnen oder durch Kr,aJ t-
kelhr unld im Werlkifemv'erkehr v,eriEügt. n:e A,ulf- f-ahrzeuge im Güterfemv,erkehrüder im Werlk
h~brungder Besteuerung idi,es,er Verkehrsarten fernverkehr bef:Öl'de:rt wel'den, untel'l:iegt ilhre 
hatte ihren Grund in Rücksichten der Arbeits- Beförderung der 'Besteuerung nach den gesetlz-
erspa'rn;is im letzten Ahschnitt des v:er/g,angenen lichen Vorschriften. 
Krieges. Es 'kann ,aus staats.finarrziellen GrlÜnden 
auf die steuerliche Erfassung dieser Verlkehrs- Zu d, f u~d g: 
arten derzeit nicht verzichtet werden. . Der W o:rtlaut des bi;;herigen § 7 entspricht 

I . '1 . d d A'k I IV d nicht mehr den ~eänderten rechtliche,n Verhält-im >CIln,z'eJ nen Wir, zu I ,e,m rti;' 'e 'er ~ 
N ovei!te bemer!kt: ' nissen. § 7 mußte daher geändert und in eine 

I Fassung gebliacht wef1d.en, die e:ine Anwendung 
Zu § 1: auch laUif jene Arten von Verkehren zuläßt, für 
Zu a:die in den v-orläufigen 'Dur chfÜlhrung sbest'im-

,Der Umlf:ang der bi6!he~ steuerpflichtigen Be- mungen derzeit eine ähnliche Regelung 'Vürge
förderungs.alrten wird durch die ,Eirrbeziehung sehen ist. Die Festsetzung, jenes Betnages, der in 
der Sdfördenin,g 'Von Pcrooncn,Gepäck und diesen !Fällen ,;tl;; 'Beförderungspreis der Steuer
Güt,ern lauf Seilhaihnenerweit,ert. 'Dadurch schei- berechnung Izugrunlde zu 'legen lis,t, w;rld ,im 'ge~, 
d,en dielS:e Verlkelhrsarten gemäß § 4, Z. 9, de's änderten § 7 aus Zweckmäßigke'itsgründen der 
USvG. vüm 16. OIktdber 1934, Deutsches Verifügung des lBundesministeriums für Finanzen 
R. G. IBI. I S. 942, ,aus delr Umsatzsteuerpflicht im IEinve:rnehmen mit den sünstigen beteiligten 
aus. Die steuerliche Belastung der Beförderun,g ßundesmirristerien überlassen. Es wird dadurch 
auf Seilbahnen erfährt dadurch ,eine Erhöhung eine Anp~sung der Besteuerung ,an die je
vü~ 2 :. H. :au.f 4 v. H. des lBeförderungs'preis,es I weiE~en T:ariIBbesr:anlmun!?'en -ermöglic~:t, dhn-e 
(Hmwels laulf Bemerlkungen zu 'q und 1). Im daß J~desmal -der Weg emer Gesetzesanderung 
übrigen wird § 1 des Gesetzes durch Anführung I beschntten werd-en müßt,e. 
der technischen Bez,eichnung der steu-el'pflichtigen Aus ,der Arrderung des § 7 ergibt sich lauch 
Anen des Güterverkehres mit Kraiftf:ihrzeugen, zwal1:gi~lläufi'g eine ,entsprechencte Amderung des 
wie 6:e in den '§§ 1 und 27 der vorläufigen § 5, Abs. (1)., und ,de's § 8, Albs. (3). 
Durchführungsibestim~ungen enthalten sind, ,er- Zu c: 
gänzt. :Die And'crung' trägt d-er 05einerz,eitigen 'Auf-
Zu b: he:bungdes Abs. :(2) durch das Ges,eltz zur 

§ 3 Alb (1) Z 8 d G - cl d An;J:eliung d',es .ß.elfiÖrderungsteuen!,esetzeis Rech· 
, , 'S, i , • " e.s . 'esetz,es" ' ,er, ,:e 'lB:e- v 

förderuilg von ISteinikohle usw. nur im Eisen- nung. 
bahnverkehr .für st,euerfrei erklärte, wird durch Zu hund i: 
Einb~au !der g,leichartilgen Be'günst:,g;ung, Id:e § 49 Der abg,eänderte § 11 enthält die unv,erändert 
der vorlaufi~en Durchifühnlngsbestimmungen" g.elb'lielbenen lallgemeinen Steuersätlze Ifür d:e Be
für den Güte'r- und W,erlkf.ernverke,hr vor-I spcucrung des Perwnen-, Gepäck- und Güterver~ 
sieht, ergänzt. Der Ahs. (2) des § 3 ermächtigt~ kehrs, .die grundsätzLich für aEe sneue-rpflicht'i:g,en 
den Re,ichsmin.ister der ,Fi-il'anlz.en, .für Perlsonen- Beförder,ungsart,en :glei-ch sind. § 12 regtelt die Aus
belförderungen 'aulf . :Stadts,chneHbiahn-en ,un1:<er nahmen, nämlich ISlte'Uer,ermäßigungen oder z,eithch 
ge.w:sscn Voraussetzungen St,euer!fr,e:!he:t ":'ll hejgnen.zte ßelfr,e;unlgen Ifür h~:Stitffimte Arten von 
ge'wä-hren.. Dies,e Best;:mmung ,kann als üher- BeJfönoerun:gen. 'Der früher nachW agenk:a'ssen 
hoh endiaJ:1en, weil n.ach § 3, Albs. (2), :des a:bg,estuifte Steuersatz 'für ,d:ePer's.onenlbdörderU1:g, 
derzeit noch geltenden Personenheförderungs- der praktisch nur bei der 'lB:est,euerung .des Eisen
gesetzes 'V.om 4. Dez·ernber 1934, Deut6ches: bahnvenkehrs Anwendung fand :(16 V. H., 14 'V. H. 
R. G . .Bl. I S. 1,217 sülche ,Blahnen den Stmßen- ! und 11 v. H.), 'Wird einneitl.i.ch ohne iRJücksicht 

503 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 13

www.parlament.gv.at



12 

auf' d:-e henüt-zte Wag-enklasse mit 12 'V: H. fest
glesetzt. Der gleiche Satz von 12 'V. H. galt auch 
bisher gmndsätzlich für die J>-ersonen- 'Und Ge
päckbeförderung mit Kraftfahrzeugen, war aber 
dur,ch ,§,§ 31 'und 45 der Zweit-en vorläufigen 
Durchführungshestimmungen im gr-enzüher
schreitenden Linien- und Gelegenhieiltsv-erkehr, -im 
AusflugwaJg-en,v.erkehr, im Überlandwagerrverkehr 
und im Mieotwagenv-erkehr mit Lastikraftwagen 
und Kra:ftomnibussen nach ·einem Satz vün 
0'3 Rpf = 0'3 Grosch,en für denP-ersünenkii;omet,er 
pauschal~-eTt gewes·en, wobei von .einem durch~ 
schnitt lichen iBdörderungs-entgdt von 2'5 Rpf für 
den J>ersonen:kil.ometer ausg-egangen wurde.' Mit 
Rücksicht auf di-e in der Zwis,chenz.eii1; eilng-et'ret,ene 
Erhöhung der SdlÖrderungspreise wurde dies-cr 
Pauschsatz mit V.erürdnung v-om 26. }uli 1947, 
B. G. BI. Nr. 199, für di·e Zeit ab. 1. S,eptember 
1947 auf 1'2 Groschen für den iP,ersonenkilometer 
(angenommener Durchschninspr.e-is 10 Groschen 
für den Pensünenkilomet-er) erlhöht. Di-e Not
w-endiglkeit zu -einer J>auschaiJ,ierung -der Bdör
derulllg\Steuer best-eht derzeit nur für den g·r-enz
üherschr-eitenden Lini'en- und GeIegenheits>v.erkehr 
mi t F ahrz,eugeI). a'usländischer B.eföDdewngsunrer-:, 
nehmung,en, während ein Pausdrsatz für den 
inländisch-en Ge1eg'enheitsverkehr (Ausflugwag,en
v·erkehr, Überlandw,a;!genV'erkehr, :Mi,etwagenver
kehr mit Kra"ftomnihus~.en und LastJkraftwa,gen) 
his auf weit·eres nicht erforderhch ist. :D:'e Mög
lichk,eützu _einer Pauschaberung für den glrenz
üher.schreitenden Eni,en- und Ge:eigenhetitsrvalkehr 
b}-etet der neuge:faßt-e § 21. . 

F:ür die P·ersonen- und Gepäckbeförderung 
durch _ Kr:a:ftifalhrzeuge 1m Orts:inienvertkehr, 
im Mietwagcnv.etkehr mlt p.ersonenkraftwagen 
und im Verkehr mit P::atz'krafowagen (Taxi, 
"Kraft droschken") , f:e:rner im Verk,ehr mit Land
kr'aiftposten 'War durch §,§ 24 und 51 de-f Zwe:t-en 
vorläufi,gen iDurchfü'hrungshest;,ITJ'mungen, d:e 
s:ch auf ein·e ges.etzliche Ermächt'gung im An:
kel 3 des Gesettces 'zur Anderung ,des Beförde
run'g-ste'Uerges-er;zes Igl1ündeten, ·ein ermäßigter 
Steu·ersat·z VOn 2 v. H. ,des reinen B.elförder'ungs
pr:ejls:e~ vorg-es.eihen wOl1den. Der ,Entwurif erhc.'h r 
den Steuersatz· im Ortslini-env,crlkehr m;t Kr·a'ft
faihrzeugen 'Und :im Verkehr mit Plat-zkl1a:ftwagen 
aulf 4 v. H. des 'Be,töJ1derun'gspric:ses. Alile :b~s
herigen Ertrnäß,igung-en" insib.esonldere aho j,enc für 
dcnMietwagenvel1kehr mit p.ersonenkr,aftwagcll 
und .für 'den Verike'hr mit Lanldkralfr:p05t,en, 'ls'Ollen 
in Hin,kun!ft weg:hll;en, ,da ,die Natur dieser Ver
kelhrsar'ten eine ,geso'ndertest.eue·rliche ,Behand-
lung nicht rechtfertigt. . 

Dem Umstand, daß denni:cht v'On den Os,r,er
rei,ch16.chen Bun d:esb ahnen hetri-ebenen Prwat
bahnen und den St;aßenSahnen oihn-~ ind~Vldudle 
Prüfung der einzelnen Betri-ebe di'e Abfuhr der 
im Fahrpr-eise' vereinnahmten B'e~örder'Ung~t-euer 
bisht:f regdmäßig gemäß § 131 AO. ,e>rlassen 
wurde, tra!g!en di,e neuen B,estimmungen im § 12, 

Abs. (1), Z; 2, und Abs. 1(2), R,echnung. Grund
sätzl,ich unterliegen daher auch (Jii,ese B·~förde
rungenwi-e bisher der BeföDil.erung.ste:uer nach 
den Sätzen des § 11. ilh zum_ Ab:lauf des 
Kalenderjahres 1948 .so:l j·edochd'i~ BdiÖrdemrtg 
von Personen und Gepäck auf Straßenbahnen von 
der Steuer bef.reit sein und b:,~ zum Ablauf des 
Ka:enderja!hres 1950 di-e Befölld;erunlg von P.er
sünen; Gepäck und Gütern auf den nicht von den 
Ost'errre,j·ch,is,chen Bundesbahnen hetri-ebenen Privat
bahnen .dem 'e"rmäß:gteri Stleue-r.,.atz von 4 v. H. 
unt-erliegen. Durch di-esc steu,~rlichen iBegünsti
gungen wird vor al-:-em der besonderen wi,rts,chaft
lichen iLage dieser V'erkehrsbetri,ebe !Rechnung ge

I tragen .und insibeson'der,e he: den Str,aß·enhahnen 
eine _Erhöhung der Beförderungspl'eise vermieden. 
Auch ,ei.ne !Erhiöhung .deTB'efö,'derungspreis,c hei 
den 'P.ri:vatbahnen er;sch-eiIl;t info:!ge 'di'oocT Rege
lung nicht -erlforlde'r;'ich., wd in ihr·en g,e:t-enden 
B.eförderüngspr-eisen sogar ,eine 5proz,entig,e St,euer 
eingerechnet ist und somit tatsädl'lich vün den ,B·e
nützern nach wi,e vor eing,eihohen wi-rd'. 

Dem gleichen 'eimäK-gten S t,euers atz von 
4 v. H. 50;'1 auch bis zum Ablauf des ]alhrrcs 1950 
die neu .in d!ie iS teuer ,einbezogene Hefö,rderung 
auf S'eiUjahnen unterworfen w-erden. . 

Zu ibis n: 
Die Ibi"herigen §,§ 14 bis 18 und 21 bis 23 

sind -durch die 'Entwicklung der Verhältnisse 
ü'berholt. §,§ 14 bis 18 waren auf odie nicht 'Von 
der Reichsha:hn betriebenen Priviatbahnen und 
lulf ,die Sch,ilflMlrt aibgestellt. Durch d'as "Ande
rung~ge6etZ"v-om 2. Ju'li 1936 wurde die Be
.steuerung der Be,förderungen in der Schiifahrt, 
die schon bi6her vorübergehen,J ausgesetzt wür
den war, endgültig aufg.ehoben. Die Steuerent
richtung -für He.föl1derunge·n lauf Privatbahn.en 
kann nach .6,r.t der St-euerentrichrung ,durch die 
öst·err-eich~s.chen ,Bunid;es:ba:]lnen. im W.ege d,er 
Verordnung geregdt w-eriden, wie dies der neue 
§ 22 vorslieht. Der neue § 21 IÜber_n:rnmt w-es-ent
lich ~den In!halt des Schl~ßsat,:es· des bisher:g:en 
§ 24. Die ib:islher-igen§§ 22 'lnd 23 .ent1hlalten 
übergangsbestimmungen ifür die' Ze:t de,r Ein
fÜ'hrunlg der :ß.e!tönderung6teu~r im Deutis:chen 
Reich, di-e g.egenwärtig in o.sterreich .ohne' Be
deutung sund; .§ 21 istinhablich 'durch § 15, 
Ahs. (3), des G~bÜhrengesetz-,~.s 1946, B. G. BI. 
Nr. 184, ersetzt. 

Zu § 2: 
,Artikel 3 de6 Gesetzes zur Xnderung des Be

förd'er.ungsteu.erg-esetzes und die Verordnung< 
über Bdärderungsteuer im iPersonenverkehr 
vom 26. Oktober 192,8, DeutIsches R. G.ßt I 
S. 384 sind durch die neu-e iFassungder §§ 11 
und 12 des Rdärderungst.euergersetzeso üherholt. 
Ehenso ist Artikel 4 des And,~rungsgesetzes mit 
Rücksicht aU1f cl'ie nunmehr gdtenderi §§ 1 und 2 

'des \Vieder'Verlautbarungsgesetz.es vom 12. Juni 
i 947, B. G. B'l. NT. 114, gegennands:os. 
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Zu Artikel V: 

Kap i t'1 'l v·e r k e ,h r s te u e ,r. 

pfandbrief.e und Kommunalschuldverschrei
bungen der inländischen Kreditanstalten und 
HYlporhekenlb:an!ken unterilagen ,seinerzeit gnmd-
6ätzlichder Gebuhr für 'Darlehensv.erträge nach 
T.P.36 Allgeune,jner Geb'Ührentarif 1925,B. G. BI. 
Nr. 208, ,ab 1. Februar 1939 der deutschen Wert
pa.piersteuer. Tatsächlich wurden aber di.e6e Ab
g,alben von den e'rwähnten :Pa;pieren niemals ein
gehoben, LSondern es 'Wurd.en durch Sondergesetze 
immer wieder !Befreiungen von den Stempel
und Rechtsge:b:ühren ,gewäJhrt und nach der Be
setlZiung Osterr.eichs dIe SchiHingwertelalbgalbenfrei 
;n Reich'smarkwert,e umgetauscht. I·rr der ,Folg.e 
,unterblieb zunächst di.e uatsächliche, Ausgabe 
solcher Wertpapiere und später fiel in~folge von 
Kriegsmaßnahmen die 'Erhebung de,r Wert
,papiersteuer überhaupt ,fürt. Seit der Wied,erein-
führung der Werbpapiersteuer in Osterr·eich ist 
es g.leichf,alls noch zu keiner Ausgabe solcher 
Wertplipieie gekommen. 'Die weitere ,Freil.a6lsung 
dieser W,erbpapiere VOn der Steuer el1ltspricht 
also nur dem tatsachlichen Stande 'seit Einlfüh-

13 

rung di,eser Anen vün Wertpapieren in Oster
r,eich und hat ihren Grund in der geringen 
Spanne ,zwiochen d'en 5'011- und den Habene.insen 
der Kreditinstttute Ibei diesen, Geschäften, die 
nicht auch noch durch Abg,aben belast·et werden 
sülHen. V:·eil~Iliehr ist .es e'J1wümcht, 'cEeis'en ZweDg 
des Kr,editgeschäJftes - ähnlich wie 'beim Spar
g'eschäft -durch Er-leichterung der inöglicl1st 
vüllständigen' Aumi,itzung der Kreditmöglich-
'keiten :zu fÖf'ctern. ' 

Zu Artikel VI: 

Die' bestdhenden IDurchführungsbestimmun
gen entihalten Izum Tdl Vorschi-ilften, die iihrem 
In'halte nach ßeöt,andteile eines <formellen Ge-
8.et~es sein solleh. Sie köniien in diesen Punkten 
a:so nicht durch einhch.e Vero11dnung \ahgeän'derr 
werden, sündern müssen fÖDmlich durch Gesetz 
aulfge!holben werden. Ail'I:kmfal1s würden jene Be
stimmung.en, di;e dUifch den Entwurif nic~t in den 
W ordaut der betreffenden Gesetze 6elb6t auf
g,enommen 'werden, neben dies.en G,esetzen und 
t·eilweis,e im Wid.erspruch zu die6en weiter m 
Geltung Ib1eiben. 
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